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Datensätze und Fehlerkatalog zur Monatszusammenstellung Anlage 5 
 
Prüfungen des Vorlaufsatzes, des Datensatzes BASV und des Nachlaufsatzes für das Verfahren 
Monatszusammenstellung (MOZU-Verfahren) 
 
1 VOSZ - Vorlaufsatz 
 
Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen 
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe 
M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen 
 
Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
Kennung des 
Vorlaufsatzes 
VOSZ 

Zulässig ist nur „VOSZ”. 
Fehlernummer: VOSZv01 

Zulässig ist nur die Datenlänge 105. 
Fehlernummer: VOSZv99 

005-009 005 an M VERFAHRENS-
MERKMAL 
VFMM 

Merkmal, um welche 
Art von 
Datenaustausch es sich 
handelt: 
BATKV = Meldungen 
der Bundesagentur für 
Arbeit an die 
Krankenkassen 
BATRV = Meldungen 
der Bundesagentur für 
Arbeit an die 
Rentenversicherung 
KTTKV = Meldungen 
der Kommunen (Alg II) 
an die Krankenkassen 
KTTRV = Meldungen 
der Kommunen (Alg II) 
an die 
Rentenversicherung 
WDTKV = 
Weiterleitung der 
Meldungen der 
Bundesagentur für 
Arbeit oder der 
Kommunen von den 
Weiterleitungsstellen an 
die Krankenkassen 

Zulässig ist „BATKV”, „BATRV“, 
„KTTKV“, „KTTRV“ oder „WDTKV”. 
 
Die Bezeichnungen „KVTBA”, 
„RVTBA“, „KVTKT“, „RVTKT“ und 
„KVTWD” bleiben für eine spätere 
Erweiterung reserviert. 
Fehlernummer: VOSZv10 

010-024 015 an M BBNR- 
ABSENDER 
BBNRAB 

Betriebsnummer des 
Erstellers der Datei (8 
Stellen linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Bei Dateien  
- der Bundesagentur für Arbeit 

(VFMM = „BATKV” oder „BATRV“) 
muss die Betriebsnummer = 
„76641777” lauten und 

- der kommunalen Träger (VFMM = 
„KTTKV” oder „KTTRV“) muss es 
sich um eine Betriebsnummer einer 
zugelassenen Kommune handeln. 

Fehlernummer: VOSZv20 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen 
025-039 015 an M BBNR- 

EMPFAENGER 
BBNREP 

Betriebsnummer des 
Empfängers der Datei 
(8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Zulässig ist die Betriebsnummer des 
Empfängers der Datei. 
Fehlernummer: VOSZv30  

040-047 008 n M DATUM-
ERSTELLUNG 
ED 

Datum der Erstellung 
der Datei in der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv40 

Das Erstellungsdatum muss logisch 
richtig und darf nicht größer als das 
Verarbeitungsdatum und nicht kleiner 
als das Verarbeitungsdatum minus 6 
Monate sein. 
Fehlernummer: VOSZv44 

048-053 006 n M LFD-DATEI-NR 
DTNR 

Dateifolgenummer: 
nnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv50 

Bei Meldungen an die Krankenkassen 
(VFMM = „BATKV“ oder „“KTTKV“) ist 
nur der Wert „999999“ zulässig. 
Fehlernummer: VOSZv54 

054-103 050 an K NAME-
ABSENDER 
NAAB 

Kurzbezeichnung des 
Absenders 

Keine Prüfung. 

104-105 002 n M VERSIONS-NR 
VERNR 

Versionsnummer des 
Vorlaufsatzes 
01 – 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv70 

Zulässig ist nur der Wert „01” bis zur 
Bekanntgabe einer neuen 
Versionsnummer. 
Fehlernummer: VOSZv72 
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2 Datensatz: BASV - Meldung der Monatszusammenstellung 
 
Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen 
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe 
M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen 
 
Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Daten zur Steuerung 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
 

Kennung, um welchen 
Datensatz es sich 
handelt 
BASV 

Zulässig ist „BASV”. 
Fehlernummer: BASVv01 

Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ 
nur die Werte  
„BATKV”, „BATRV“, „WDTKV”, 
„KTTKV“ oder „KTTRV“. 
 

Die Bezeichnungen „KVTBA”, 
„RVTBA“, „KVTWD” „KVTKT“ und 
„RVTKT“ bleiben für eine spätere 
Erweiterung reserviert. 
Fehlernummer: BASV004 

Zulässig ist nur die Datenlänge 399. 
Fehlernummer: BASV910 

005-009 005 an M VERFAHREN 
VF 

Verfahren, für das der 
Datensatz bestimmt ist 
MOZU = 
Monatszusammenstellu
ng 

Zulässig ist  nur „MOZU”. 
Fehlernummer: BASVv05 

Das Verfahren (VF) „MOZU” ist nur in 
Verbindung mit der Kennung (KE) 
„BASV” zulässig. 
Fehlernummer: BASVv07 

010-024 015 an M BBNR-
ABSENDER 
BBNRAB 

Betriebsnummer des 
Erstellers des 
Datensatzes (8 Stellen 
linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Bei Dateien  
- der Bundesagentur für Arbeit 

(VFMM = „BATKV” oder „BATRV“) 
muss die Betriebsnummer = 
„76641777” lauten und 

- der kommunalen Träger (VFMM = 
„KTTKV” oder „KTTRV“) muss es 
sich um eine Betriebsnummer 
einer zugelassenen Kommune 
handeln. 

Fehlernummer: BASVv10 
025-039 015 an M BBNR-

EMPFAENGER 
BBNREP 

Betriebsnummer des 
Empfängers des 
Datensatzes (8 Stellen 
linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 
1.3.2.2 des gemeinsamen 
Rundschreibens zur DEÜV zu prüfen. 
Fehlernummer: BASV030 

Bei Meldungen von der Bundesagentur 
für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV” 
oder „WDTKV”) und den Kommunen 
(VFMM im VOSZ = „KTTKV“ oder 
„WDTKV“) an die Krankenkassen muss 
es sich um eine für die Meldung 
zuständige Krankenkassen-
Betriebsnummer handeln. 

Fehlernummer: BASVv15 

Bei Dateien an die Rentenversicherung 
(Stelle 3-5 im VFMM = „TRV”) muss 
die Betriebsnummer „66667777“ oder 
„90209055“ lauten. 
Fehlernummer: BASVv20 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
040-041 002 n M VERSIONS-NR 

VERNR 
Versionsnummer des 
übermittelten 
Datensatzes 
01 - 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV040 

Bei Meldungen der Bundesagentur für 
Arbeit (VFMM = „BATKV” oder 
„BATRV“) ist nur zulässig der Wert  
- „01” bei KENNZUE „3“ oder „6“ 
- „02“ bei KENNZUE „2“ 

und 

bei Meldungen der Kommunen (VFMM 
= „KTTKV” oder „KTTRV“) ist nur der 
Wert „01“ zulässig. 
Fehlernummer: BASV042 

042-061 020 n M DATUM-
ERSTELLUNG 
ED 

Zeitpunkt der Erstellung 
des Datensatzes in der 
Form: 
jhjjmmtt (Datum)  
hhmmss (Uhrzeit) 
msmsms (Mikrose-
 kunde) 
(Wert größer 0 in 
letzten 6 Stellen 
optional) 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV050 

Das Erstellungsdatum muss logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV052 

Das Erstellungsdatum darf nicht größer 
als das Verarbeitungsdatum sein.  
Fehlernummer: BASV054 

Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. 
Fehlernummer: BASV056 

Die Uhrzeit darf bei Erstellungsdatum = 
Verarbeitungsdatum nicht größer oder 
gleich dem Verarbeitungszeitpunkt 
sein. 
Fehlernummer: BASV058 

062-062 001 n m FEHLER-KENNZ 
FEKZ 
 

Kennzeichnung für 
fehlerhafte Datensätze 
0 = Datensatz fehlerfrei 
1 = Datensatz 
fehlerhaft 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV060 

Zulässig ist nur „0”. 
Fehlernummer: BASVv35 

063-063 001 n m FEHLER-
ANZAHL 
FEAN 

Anzahl der Fehler des 
Datensatzes 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV070 

Ist im Feld FEKZ der Wert „0” 
angegeben, ist hier nur der Wert „0” 
zulässig. 
Fehlernummer: BASV072 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Daten zur Identifikation 
064-075 012 an M VSNR 

VSNR 
Versicherungsnummer 
in der Form: 
bbttmmjjassp 
 
oder (bei unbekannter 
Versicherungsnummer) 
 
99ttmmjjgbbb 
 
99  (Konstante) 
ttmmjj =  
 (Geburtsdatum) 
g = 1/2 (Geschlecht) 
wobei 
 1 = männlich und 
 2 = weiblich  
bedeutet 
bbb = 3 Leerzeichen 

Die Bereichsnummer (Stellen 64-65) ist 
auf Zulässigkeit zu prüfen. 
Zulässig sind die Nummern „02” – „04”, 
„08” – „21”, „23” – „26”, „28”, „29”, „38”, 
„39”, „42” – „44”, „48” – „61”, „63” – 
„66”, „68”, „69”, „78” – „82”, „89“ oder 
„99”. 
Fehlernummer: BASV084 

Bei Bereichsnummer (Stellen 64– 65) 
= „99“ sind in den Stellen 66 - 71 nur 
Ziffern, in der Stelle 72 nur die Werte 
„1“ oder „2“ und in den Stellen 73-75 
nur die Grundstellung (Leerzeichen) 
zugelassen. 
Fehlernummer: BASV083 

Bei Bereichsnummer (Stellen 64 – 65) 
ungleich „99“ erfolgt eine Prüfung auf 
Vollständigkeit und zulässige Zeichen. 
Im numerischen Teil (Stellen 64 - 71 
und 73 - 75) sind nur Ziffern und für 
den Anfangsbuchstaben des Namens 
(Stelle 72) nur ein Großbuchstabe 
(ohne Umlaute) zugelassen. 
Fehlernummer: BASV082 

Das Geburtsdatum muss grundsätzlich 
logisch richtig sein. Bei Personen ohne 
bestimmbares Geburtsdatum bzw. bei 
ausgeschöpfter Seriennummer sind 
auch die Tagesangaben „00” oder 
größer als „31” und Monatsangaben 
mit „00” zulässig. Nicht zugelassen 
sind Tagesangaben „96”, „98” und „99” 
sowie die Monatsangaben ungleich 
„00” bis „12”. 

Die Tagesangabe „97” ist nur in 
Verbindung mit der Monatsangabe „01” 
bis „12” zulässig. In den Fällen, in 
denen die Seriennummern „49” bzw. 
„99” überschritten werden, ist die 
Addition der Zahl 32 oder 64 (bei 
Personen, die am Ersten eines Monats 
geboren sind, auch die Zahl 96) auf die 
Tagesangabe vorgesehen. 

Fehlernummer: BASV086 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
      Bei Bereichsnummer (Stellen 64 – 65) 

ungleich „99“ ist die letzte Ziffer der 
Versicherungsnummer die Prüfziffer; 
sie ist auf Richtigkeit zu prüfen. 
Die Prüfziffer der 
Versicherungsnummer wird wie folgt 
gebildet: 
− Der Buchstabe wird durch eine 

zweistellige Zahl ersetzt, die die 
Position des Buchstabens im 
Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. 

− Die Ziffern der damit zwölfstelligen 
Nummer werden - an der ersten 
Stelle beginnend - mit den Faktoren 
2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 
multipliziert. 

− Von den Produkten werden die 
Quersummen gebildet. Die 
Quersummen werden addiert. Die 
Summe wird durch 10 dividiert. Der 
verbleibende Rest ist die Prüfziffer. 

− Die zweistellige Verschlüsselung 
des Buchstabens wird wieder durch 
den Buchstaben ersetzt; die 
Versicherungsnummer besteht 
damit aus elf Informationsstellen 
und einer Prüfziffer, zusammen 
zwölf Stellen. 

Fehlernummer: BASV088 

Die Angabe einer 
Interimsversicherungsnummer 
(ITVSNR) ist unzulässig. 
Fehlernummer: BASV090 

076-077 002 an M VSTR 
VSTR 

Versicherungsträger, 
für den die Meldung 
bestimmt ist 
0A = allgemeine Ren-
   tenversicherung 
0C = knappschaftliche 
   Renten-  
   versicherung 
0V =  Versicherungs- 
   freiheit 
0K = Keine versiche- 
   rungspflicht 

Es sind nur die im Feld „Inhalt/ 
Erläuterung“ angegebenen Werte 
sowie die Grundstellung (Leerzeichen) 
zulässig. 
Fehlernummer: BASV120 

Bei Meldungen an die 
Rentenversicherung (Stellen 3 – 5 im 
VFMM im VOSZ = „TRV“) ist die 
Grundstellung (Leerzeichen) 
unzulässig. 
Fehlernummer:BASV126 

Bei Meldungen an die 
Krankenversicherung (Stellen 3 – 5 im 
VFMM im VOSZ = „TKV“) ist der Wert 
„0V“ oder „0K“ unzulässig. 
Fehlernummer:BASV128 

078-092 015 an M BBNR-VU 
BBNRVU 

Betriebsnummer des 
Verursachers des 
Datensatzes (8 Stellen 
linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen). 
nnnnnnnn 

Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 
1.3.2.2 des gemeinsamen 
Rundschreibens zur DEÜV zu prüfen. 
Fehlernummer: BASV142 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
093-112 020 an m AKTENZEICHEN-

VERURSACHER 
AZ-VU 

Dieses Feld steht dem 
Verursacher zur 
Verfügung. 
Bei Meldungen von der 
Bundesagentur für 
Arbeit zu den 
Krankenkassen: 
Betreuende Agentur für 
Arbeit: 
nnnnn =  Dienststel- 
  lennummer 
oder 
nnn00 = Nummer der 
  betreuenden 
  Agentur für 
  Arbeit mit  
  nachfolgen-
  den Nullen 
Kundennummer: 
nnn = Nummer der 
  erst- 
  erfassenden 
  Agentur für 
  Arbeit 
A  Buchstabe 
nnnnnn = 6-stellige 
   laufende 
   Nummer 
   (bisherige 
   Stamm- 
  nummer) 
Betreuende 
Organisationseinheit  
in der Form: 
aaaaa 

Bei Meldungen von der Bundesagentur 
für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV” 
oder „WDTKV”) müssen  
− die Stellen 1 - 5 und 10 - 15 

numerisch sein und dürfen nicht 
ausschließlich Nullen enthalten, 

− die Stellen 6 - 8 müssen numerisch 
sein  und können Nullen enthalten 
und 

− in Stelle 9 muss ein Großbuchstabe 
angegeben sein.  

Fehlernummer: BASV160 

113-127 015 an M BBNR-KK 
BBNRKK 

Betriebsnummer der für 
den / die 
Leistungsempfänger(in) 
zuständigen 
Krankenkasse (8 
Stellen linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Sofern die Betriebsnummer nicht auf 
Grundstellung steht, wird sie gemäß 
Ziffer 1.3.2.2 des gemeinsamen 
Rundschreibens zur DEÜV geprüft. 
Fehlernummer: BASV170 

Bei Meldungen an die Krankenkassen 
(VFMM = „BATKV“ oder „KTTKV“) 
muss es sich um die Betriebsnummer 
einer Krankenkasse handeln. 
Fehlernummer: BASVv70 

Bei Meldungen an die 
Rentenversicherung (VFMM = 
„BATRV“ oder „KTTRV“) müssen die 
Stellen 113-120 der Betriebsnummer 
auf „0“ und der Rest auf Grundstellung 
(Leerzeichen) stehen. 
Fehlernummer: BASV175 

128-132 005 n M ZUSTAENDIGE 
ARBEITS- 
AGENTUR  
ZUSTAA 

Bei Meldungen der 
Bundesagentur für 
Arbeit: 
Dienststellennummer 
der für die Zahlung 
zuständigen 
Arbeitsagentur 
nnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen 
Fehlernummer: BASV180 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
133-180 048 an M RESERVE 

RESERVE 
Im MOZU-Verfahren 
nicht belegt. 

Keine Prüfung. 

181-181 001 an M KENNZ-
UEBERGANG 
KENNZUE 

Kennzeichen, aus 
welchem Verfahren  
der Bundesagentur für 
Arbeit bzw.  
der Kommunen die 
Meldung stammt: 
2 =  COLIBRI  
3 =  A2LL 
6 =  BAB/Reha 
8 =  Kommunen 

Zulässig ist nur „2“, „3“, „6“ und „8“. 
Fehlernummer: BASV360 

Die Werte „2“, „3“ und „6“ sind nur bei 
Meldungen der Bundesagentur für 
Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATKV“, 
„BATRV“ oder „WDTKV“) zulässig. 
Fehlernummer: BASV362 

Der Wert „8“ ist nur bei Meldungen der 
Kommunen (VFMM im VOSZ = 
„KTTKV“, „KTTRV“ oder „WDTKV“) 
zulässig. 
Fehlernummer: BASV365 

182-190 009 an M RESERVE Im MOZU-Verfahren 
nicht belegt 

Keine Prüfung. 

Daten zum Sachverhalt – übergreifend -- 
191-220 030 an M FAMILIENNAME 

FMNA 
Familienname Allgemeines siehe Ziffer 1.3.3.1 des 

gemeinsamen Rundschreibens zur 
DEÜV. 

Der Familienname muss immer 
vorhanden sein. 
Fehlernummer: BASV500 

Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, 
Bindestriche, Apostrophe, Ziffern oder 
ein Punkt. 
Fehlernummer: BASV502 

221-250 030 an M VORNAME 
VONA 

Vorname Allgemeines siehe Ziffer 1.3.3.1 des 
gemeinsamen Rundschreibens zur 
DEÜV. 

Der Vorname muss immer vorhanden 
sein. 
Fehlernummer: BASV510 

Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche 
oder Leerzeichen. 

Fehlernummer: BASV512 
251-252 002 n M LEISTUNGSART 

LEAT 
Angaben zur 
Leistungsart: 
01 = Arbeitslosengeld 
02 = Arbeitslosenhilfe 
03 = Unterhaltsgeld 
04 = Eingliederungs-
 hilfe 
06 = Teilarbeitslosen-
 geld 
07 = Arbeitslosen- 
        geld/EU 
20 = Übergangsgeld 
50 = Arbeitslosengeld 
 II für Pflichtversi-
 cherte 
51 = Arbeitslosengeld 
 II für Familienver-
 sicherte  

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV520 

Es sind nur die in Feld Inhalt / 
Erläuterung aufgeführten Schlüssel 
zugelassen. 
Fehlernummer: BASV522 

Der Wert „51“ ist nur bei Meldungen an 
die Rentenversicherung (VFMM = 
„BATRV“ oder „KTTRV“) zulässig. 
Fehlernummer: BASV524 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
253-260 008 n M DATUM-

ZAHLUNG 
DATZAHL 

Datum der 
Auszahlung/Absetzung/
Zuset-zung der 
Leistung, in der Form: 
Jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV530 

Das Datum muss logisch richtig sein. 
Fehlernummer: BASV532 

261-262 002 an M BELEGART 
BELAT 

Belegart 
ZA =  maschinelle Be-
 rechnung 
ER =  Zusetzung 
(ma- nuell) 
AB =  Absetzung 
(ma- nuell) 

Es sind nur die in Feld Inhalt / 
Erläuterung aufgeführten Schlüssel 
zugelassen. 
Fehlernummer: BASV540 

263-276 014 an M BG-NUMMER 
BGNR 

Bedarfsgemeinschaftsn
ummer, in der Form: 
nnnnn  =  Dienst- 
  stellen- 
  nummer 
BG  =  Konstante 
nnnnnnn =  7stellige  
  laufende 
  Nummer 

Bei Meldungen von Arbeitslosengeld II 
(LEAT = „50“ oder „51“) müssen  
− die Stellen 1 - 5 und 8 - 14 

numerisch sein und dürfen nicht 
ausschließlich Nullen enthalten und 

− die Stellen 6 - 7 müssen den Wert 
„BG“ enthalten.  

Fehlernummer: BASV550 

Bei Meldungen ungleich 
Arbeitslosengeld II (LEAT ungleich „50“ 
und „51“) ist nur die Grundstellung 
(Leerzeichen) zulässig. 
Fehlernummer: BASV552 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Daten zur Krankenversicherung 
277-284 008 n m ZAHLUNG-ZR-

BEGINN-KV 
ZGBEKV 

Beginn der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV600 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV602 

Ist die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV oder 
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV  
ungleich Nullen sein. 
Fehlernummer: BASV604 

285-292 008 n m ZAHLUNG-ZR-
ENDE-KV 
ZGENKV 

Ende der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV610 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV612 

Das Zahlungszeitraumende muss 
größer oder gleich dem 
Zahlungszeitraumbeginn (ZGBEKV) 
sein. 
Fehlernummer: BASV614 

293-293 001 an M VORZEICHEN-
KV 
VORZEKV 

Kennzeichen, ob 
positive oder negative 
Angaben des 
Bemessungsentgeltes 
und des Beitrages 
+  = Zusetzung 
-  = Absetzung 

Zulässig ist nur „+“, „-“ oder die 
Grundstellung (Leerzeichen). 
Fehlernummer: BASV620 

Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV622 

294-303 010 n m ENTGELT-KV 
EGKV 

Beitragspflichtige 
Einnahme zur 
Krankenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV630 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV632 

304-307 004 n m BEITRAGSSATZ
-KV 
BSKV 

Beitragssatz der 
Krankenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV640 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV642 

308-317 010 n M BEITRAG-KV 
BEIKV 

Beitrag zur 
Krankenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV650 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-KV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV652 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Daten zur Pflegeversicherung 
318-325 008 n m ZAHLUNG-ZR-

BEGINN-PV 
ZGBEPV 

Beginn der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV700 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV702 

Ist die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder 
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV  
ungleich Nullen sein. 
Fehlernummer: BASV704 

326-333 008 n m ZAHLUNG-ZR-
ENDE-PV 
ZGENKPV 

Ende der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV710 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV712 

Das Zahlungszeitraumende muss 
größer oder gleich dem 
Zahlungszeitraumbeginn (VEBE) sein. 
Fehlernummer: BASV714 

334-334 001 an M VORZEICHEN-
PV 
VORZEPV 

Kennzeichen, ob 
positive oder negative 
Angaben des 
Bemessungsentgeltes 
und des Beitrages 
+  = Zusetzung 
-  = Absetzung 

Zulässig ist nur „+“, „-“ oder die 
Grundstellung (Leerzeichen). 
Fehlernummer: BASV720 

Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV722 

335-344 010 n m ENTGELT-PV 
EGPV 

Beitragspflichtige 
Einnahme zur 
Pflegeversicherung mit 
zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV730 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV732 

345-348 004 n m BEITRAGSSATZ
-PV 
BSPV 

Beitragssatz der 
Pflegeversicherung mit 
zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV740 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV742 

349-358 010 n M BEITRAG-PV 
BEIPV 

Beitrag zur 
Pflegeversicherung mit 
zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV750 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-PV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV752 
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Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Daten zur Rentenversicherung 
359-366 008 n m ZAHLUNG-ZR-

BEGINN-RV 
ZGBERV 

Beginn der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV800 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV802 

Ist die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder 
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV  
ungleich Nullen sein. 
Fehlernummer: BASV804 

367-374 008 n m ZAHLUNG-ZR-
ENDE-RV 
ZGENRV 

Ende der Zahlung, in 
der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV810 

Ist nicht die Grundstellung (Nullen) 
angegeben, muss das Datum logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: BASV812 

Das Zahlungszeitraumende muss 
größer oder gleich dem 
Zahlungszeitraumbeginn (VEBE) sein. 
Fehlernummer: BASV814 

375-375 001 an M VORZEICHEN-
RV 
VORZERV 

Kennzeichen, ob 
positive oder negative 
Angaben des 
Bemessungsentgeltes 
und des Beitrages 
+  = Zusetzung 
-  = Absetzung 

Zulässig ist nur „+“, „-“ oder die 
Grundstellung (Leerzeichen). 
Fehlernummer: BASV820 

Die Grundstellung (Leerzeichen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV822 

376-385 010 n m ENTGELT-RV 
EGRV 

Beitragspflichtige 
Einnahme zur 
Rentenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV830 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV832 

386-389 004 n m BEITRAGSSATZ
-RV 
BSRV 

Beitragssatz der 
Rentenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV840 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV842 

390-399 010 n M BEITRAG-RV 
BEIRV 

Beitrag zur 
Rentenversicherung 
mit zwei 
Nachkommastellen, in 
der Form: 
nnnnnnnnnn 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: BASV850 

Die Grundstellung (Nullen) ist nur 
zulässig, wenn im Feld ZAHLUNG-ZR-
BEGINN-RV die Grundstellung (Nullen) 
angegeben ist. 
Fehlernummer: BASV852 
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3 NCSZ - Nachlaufsatz 
 
Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen 
n   = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe 
M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen 
 

Stellen Lg Typ Art Name  Inhalt / Erläuterung Prüfungen 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
Kennung des 
Nachlaufsatzes 
NCSZ 

Zulässig ist nur „NCSZ”. 
Fehlernummer: NCSZv01 

Zulässig ist nur die Datenlänge 63. 
Fehlernummer: NCSZv99 

005-009 005 an M VERFAHRENS-
MERKMAL 
VFMM 

Merkmal, um welche 
Art von 
Datenaustausch es sich 
handelt: 
siehe Beschreibung 
Vorlaufsatz 

Gleicher Inhalt wie Feld  
VERFAHRENSMERKMAL im 
Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv10 

010-024 015 an M BBNR-
ABSENDER 
BBNRAB 

Betriebsnummer des 
Erstellers der Datei (8 
Stellen linksbündig mit 
nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-
ABSENDER im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv20 

025-039 015 an M BBNR-
EMPFAENGER 
BBNREP 

Betriebsnummer des 
Empfängers der Datei 
(8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen) 
nnnnnnnn 

Gleicher Inhalt wie Feld BBNR-
EMPFAENGER im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv30 

040-047 008 n M DATUM- ER 
STELLUNG 
ED 

Datum der Erstellung 
der Datei in der Form: 
jhjjmmtt 
 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv45 

Gleicher Inhalt wie Feld DATUM- 
ERSTELLUNG im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv40 

048-053 006 n M LFD-DATEI-NR 
DTNR 

Dateifolgenummer 
nnnnnn 
 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv55 

Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEI-
NR im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv50 

054-061 008 n M ANZAHL-
SAETZE 
ZLSZ 

Anzahl der erstellten 
Datensätze (ohne Vor- 
und Nachlaufsätze) 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv65 

Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl 
der gezählten Datensätze ohne Vor- 
und Nachlaufsätze übereinstimmt. 
Fehlernummer: NCSZv60 

062-063 002 n M VERSIONS-NR 
VERNR 

Versionsnummer des 
Nachlaufsatzes 
01 - 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv75 

Zulässig ist nur der Wert „01” bis zur 
Bekanntgabe einer neuen 
Versionsnummer. 
Fehlernummer: NCSZv70 
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4 Fehlerkatalog 
 
Allgemeines 
 
Aufbau der Fehlernummern: 
 
Stellen 01 - 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter 

Sachverhalt aufgetreten ist. 
 
Stellen 05 - 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der 

Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. 
Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen 
verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen 
unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung der 
jeweiligen Krankenkassenart bzw. der Deutschen Rentenversicherung 
Bund oder der BA überlagert: 

 A  AOK 
 D BKK 
 E Ersatzkassen 
 F Bundesagentur für Arbeit 
 G Kommunen 
 H Hinweise 
 I IKK 
 K Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
 L LKK 
 V Deutsche Rentenversicherung Bund  
 
Stellen 06 - 07 Fehlernummer 
 Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der 
 Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung. 
 Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwender-
 spezifischen Prüfung 
 
Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend 
geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die 
Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen. 
Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der 
Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge). 
Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen. Auf diesen 
Sachverhalt wird mit der neunten Fehlernummer BASV920 hingewiesen. 
Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier 
aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe 
bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu 
realisieren. 
 
Das Prüfprogramm gibt zurzeit nur die erste Zeile des Fehlertextes (Kurztext) 
aus. Die optionale Ausgabe auch des Langtextes bleibt einer späteren Version 
vorbehalten. 
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VOSZ 

 
Fehlernummer Text 

Datensatz
/ 
-baustein 

Nummer   

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01         2         3         4         5         6         7 7 
90         0         0         0         0         0         0 2 

VOSZ v01  KENNUNG ungleich VOSZ 
Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur VOSZ zugelassen 
 
 

VOSZ v10  VERFAHRENSMERKMAL unzulässig 
Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig 
 
 

VOSZ V20  BBNR-ABSENDER nicht zugelassen 
Der Absender ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren  
zugelassen 
 

VOSZ V30  BBNR-EMPFAENGER nicht BBNR des tatsächlichen Empfängers 
Die im Feld Betriebsnummer-Empfänger angegebene BBNR entspricht  
nicht der Betriebsnummer des tatsächlichen Empfängers 
 

VOSZ v40  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

VOSZ v44  DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft 
Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist unlogisch,  
größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate  
davor 

VOSZ v50  LFD-DATEI-NR nicht numerisch 
Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen  
zulässig 
 

VOSZ v54  LFD-DATEI-NR nicht 999999; Meldungen an die Krankenversicherung 
Bei Meldungen an die Krankenversicherung ist im Feld Laufende-
Datei-Nummer nur der Wert 999999 zulässig 
 

VOSZ v70  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

VOSZ v72  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig 
 
 

VOSZ v99  Länge VOSZ falsch 
Für den Vorlaufsatz ist nur eine Länge von 105 Zeichen zulässig 
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BASV 
 

Fehlernummer Text 
Datensatz
/ 
-baustein 

Nummer   

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01         2         3         4         5         6         7 7 
90         0         0         0         0         0         0 2 

BASV 004  KENNUNG unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ) 
Die Kennung des Datensatzes (BASV) weicht vom Verfahrensmerkmal  
aus dem Vorlaufsatz ab 
 

BASV 030  BBNR-EMPFAENGER fehlerhaft (Ziff. 1.3.2.2 Gem. Rundschr. DEÜV) 
 
 
 

BASV 040  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 042  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Bei Meldungen der BA mit Wert 2 in Feld KENNZUE ist nur der Wert 
02 zulässig, bei Meldungen mit Wert 3 oder 6 in Feld KENNZUE nur 
der Wert 01. Bei Meldungen der Kommunen ist nur 01 zulässig 
 

BASV 050  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 052  DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch 
Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum 
 
 

BASV 054  DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum 
Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist größer als das 
Verarbeitungsdatum 
 

BASV 056  DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch 
Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch  
falsch 
 

BASV 058  DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) größer/gleich Verarbeitungszeitpunkt 
Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit muss größer oder 
gleich dem Verarbeitungszeitpunkt sein 
 

BASV 060  FEHLER-KZ nicht numerisch 
Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 070  FEHLER-ANZAHL nicht numerisch 
Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 072  FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0 
Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 
0 gemeldet wird 
 

BASV 082  VSNR unvollständig/enthält unzulässige Zeichen 
Das Feld Versicherungsnummer ist unvollständig oder enthält  
unzulässige Zeichen 
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BASV - Teil 2 - 
 

Fehlernummer Text 
Datensatz
/ 
-baustein 

Nummer   

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01         2         3         4         5         6         7 7 
90         0         0         0         0         0         0 2 

BASV 083  Bereichsnummer gleich 99, Stellen 066-075 unzulässige Inhalte 
Bei der Angabe der Bereichsnummer 99 sind in den Stellen 066- 
071 nur Ziffern, in der Stelle 072 nur 1 oder 2 und in den  
Stellen 073-075 nur Leerzeichen zulässig 

BASV 084  VSNR unzulässige Bereichsnummer 
Das Feld Versicherungsnummer enthält eine unzulässige  
Bereichsnummer 
 

BASV 086  VSNR (Geburtsdatum) unzulässig 
Das Feld Versicherungsnummer enthält ein unlogisches bzw.  
unzulässiges Geburtsdatum 
 

BASV 088  VSNR / ITVSNR - Prüfziffer falsch 
Die Prüfziffer der im Feld Versicherungsnummer angegebenen  
Nummer ist falsch 
 

BASV 090  ITVSNR angegeben, unzulässiger Absender 
Bei Meldungen von der Bundesagentur für Arbeit oder den Kommunen 
ist die Angabe einer Interimsversicherungsnummer unzulässig 
 

BASV 120  VSTR unzulässig 
Im Feld VSTR ist nur 0A oder 0C zulässig 
 

BASV 126  VSTR ungleich Grundstellung (Leerzeichen) 
Bei Meldungen an die Rentenversicherung ist die Grundstellung 
im Feld Versicherungsträger unzulässig 
 

BASV 128  VSTR gleich 0V, Meldung an die Krankenversicherung 
Bei Meldungen an die Krankenversicherung ist der Wert 0V im  
Feld Versicherungsträger unzulässig 
 

BASV 142  BBNRVU fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 des Gem. Rundschreibens DEÜV) 
Die Betriebsnummer-Verursacher ist nicht nach den Regeln  
der Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV  
aufgebaut 

BASV 160  AZ-VU von BA, Kundennummer enthält unzulässige Zeichen 
Bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit ist das Aktenzeichen  
- Verursacher unzulässig aufgebaut 
 

BASV 170  BBNR-KK fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 des Gem. Rundschreibens DEÜV) 
Die Betriebsnummer-Krankenkasse ist nicht nach den Regeln  
der Ziffer 1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens zur DEÜV  
aufgebaut 

BASV 175  BBNR-KK bei Meldungen an RV ungl. Grundst. (Nullen/Leerzeichen) 
Bei Meldungen an die Rentenversicherung muss die BBNR-KK in den  
Stellen 113-120 Nullen und in den Stellen 121-127 die  
Grundstellung (Leerzeichen) enthalten 

BASV 180  ZUSTAA nicht numerisch 
Im Feld ZUSTAA sind nur numerische Zeichen zulässig 
 

BASV 360  KENNZ-UEBERGANG ungleich 2, 3, 6 oder 8 
Im Feld Kennzeichen-Übergang sind nur die Werte 2, 3, 6 oder 8 
zulässig 
 

BASV 362  KENNZ-UEBERGANG = 2, 3 oder 6, Meldung nicht von der BA an die 
KV 
Nur bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit an die  
Krankenversicherung sind die Werte 2, 3 oder 6 im Feld  
KENNZ-UEBERGANG zulässig 

BASV 365  KENNZ-UEBERGANG ungleich 8, Meldung nicht von einer Kommune 
Meldungen mit KENNZ-UEBERGANG gleich 8 sind nur von den  
Kommunen zulässig 
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BASV - Teil 3 - 
 

Fehlernummer Text 
Datensatz
/ 
-baustein 

Nummer   

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01         2         3         4         5         6         7 7 
90         0         0         0         0         0         0 2 

BASV 500  FAMILIENNAME ist Grundstellung (Leerzeichen) 
Das Feld FAMILIENNAME muss immer ungleich Grundstellung  
(Leerzeichen) sein 
 

BASV 502  FAMILIENNAME enthält unzulässige Zeichen 
Im Feld FAMILIENNAME sind nur Buchstaben, Leerzeichen,  
Bindestriche, Apostrophe, Ziffern oder ein Punkt zulässig 
 

BASV 510  VORNAME ist Grundstellung (Leerzeichen) 
Das Feld VORNAME muss immer ungleich Grundstellung  
(Leerzeichen) sein 
 

BASV 512  VORNAME enthält unzulässige Zeichen 
Im Feld VORNAME sind nur Buchstaben, Bindestriche, oder  
Leerzeichen zulässig 
 

BASV 520  LEISTUNGSART nicht numerisch 
Im Feld LEISTUNGSART sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 522  Feld LEISTUNGSART enthält unzulässige Inhalte 
Im Feld LEISTUNGSART sind nur die Leistungsarten 01 – 04, 06, 
07, 20, 50 oder 51 zulässig 
 

BASV 524  Feld LEISTUNGSART enthält den Wert 51; Meldung an die KV 
Im Feld LEISTUNGSART ist der Wert 51 nur bei Meldungen an die  
Rentenversicherung zulässig 
 

BASV 530  DATUM-ZAHLUNG nicht numerisch 
Im Feld DATUM-ZAHLUNG sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 532  DATUM-ZAHLUNG logisch falsch 
Im Feld DATUM-ZAHLUNG ist nur ein logisch richtiges Datum  
zulässig 
 

BASV 540  Feld BELEGART enthält unzulässige Inhalte 
Im Feld BELEGART sind nur die Belegarten ZA, ER oder AB zulässig 
 
 

BASV 550  BG-NUMMER enthält unzulässige Inhalte bei LEAT 50 oder 51 
Feld BG-NR darf bei Meldungen mit LEAT 50/51 an den Stellen 1–5  
und 8–14 nur numerische Zeichen und nicht ausschl. Nullen 
enthalten und die Stellen 6–7 dürfen nur den Wert BG enthalten 

BASV 552  BG-NUMMER ungl. Grundstellung (Leerzeichen), LEAT ungleich 50/51 
Bei Meldungen ungleich Arbeitslosengeld II (LEAT ungleich 50 und 
51) ist im Feld BG-NUMMER nur die Grundstellung (Leerzeichen 
zulässig 



   

Stand: 09.09.2009 Anlage 5 Seite 19 von 23 Version 1.12 

BASV - Teil 4 - 
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BASV 600  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV sind nur numerische Zeichen 
zulässig 
 
 

BASV 602  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 604  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung, PV- oder RV-Teil leer 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ist die Grundstellung (Nullen) nur 
zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV 
ungleich Grundstellung (Nullen) ist 

BASV 610  ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 612  ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 614  ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV 
Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-KV muss größer oder gleich dem  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV sein 
 

BASV 620  VORZEICHEN-KV enthält unzulässiges Zeichen 
Im Feld VORZEICHEN-KV ist nur +, - oder die Grundstellung  
(Leerzeichen) zulässig 
 

BASV 622  VORZEICHEN-KV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst. 
Im Feld VORZEICHEN-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 630  ENTGELT-KV nicht numerisch 
Im Feld ENTGELT-KV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 632  ENTGELT-KV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst. 
Im Feld ENTGELT-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 640  BEITRAGSSATZ-KV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAGSSATZ-KV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 642  BEITRAGSSATZ-KV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAGSSATZ-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 650  BEITRAG-KV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAG-KV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 652  BEITRAG -KV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAG-KV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV Grundstellung (Nullen) ist 
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BASV 700  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV sind nur numerische Zeichen 
zulässig 
 
 

BASV 702  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 704  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung, KV- oder RV-Teil leer 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ist die Grundstellung (Nullen) nur 
zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV 
ungleich Grundstellung (Nullen) ist 

BASV 710  ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 712  ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 714  ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV 
Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-PV muss größer oder gleich dem  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV sein 
 

BASV 720  VORZEICHEN-PV enthält unzulässiges Zeichen 
Im Feld VORZEICHEN-PV ist nur +, - oder die Grundstellung  
(Leerzeichen) zulässig 
 

BASV 722  VORZEICHEN-PV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst. 
Im Feld VORZEICHEN-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 730  ENTGELT-PV nicht numerisch 
Im Feld ENTGELT-PV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 732  ENTGELT-PV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst. 
Im Feld ENTGELT-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 740  BEITRAGSSATZ-PV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAGSSATZ-PV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 742  BEITRAGSSATZ-PV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAGSSATZ-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 750  BEITRAG-PV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAG-PV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 752  BEITRAG-PV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAG-PV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV Grundstellung (Nullen) ist 
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BASV 800  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV sind nur numerische Zeichen 
zulässig 
 
 

BASV 802  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 804  ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung, KV- oder PV-Teil leer 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ist die Grundstellung (Nullen) nur 
zulässig, wenn ZAHLUNG-ZR-BEGINN-KV oder ZAHLUNG-ZR-BEGINN-PV 
ungleich Grundstellung (Nullen) ist 

BASV 810  ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV nicht numerisch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 812  ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV keine Grundstellung, aber logisch falsch 
Im Feld ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV ist nur die Grundstellung (Nullen) 
oder ein logisch richtiges Datum zulässig 
 

BASV 814  ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV kleiner ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV 
Das ZAHLUNG-ZR-ENDE-RV muss größer oder gleich dem  
ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV sein 
 

BASV 820  VORZEICHEN-RV enthält unzulässiges Zeichen 
Im Feld VORZEICHEN-RV ist nur +, - oder die Grundstellung  
(Leerzeichen) zulässig 
 

BASV 822  VORZEICHEN-RV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst. 
Im Feld VORZEICHEN-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 830  ENTGELT-RV nicht numerisch 
Im Feld ENTGELT-RV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 832  ENTGELT-RV Grundstellung, ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst. 
Im Feld ENTGELT-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 840  BEITRAGSSATZ-RV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAGSSATZ-RV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 842  BEITRAGSSATZ-RV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAGSSATZ-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn 
das Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist 
 

BASV 850  BEITRAG-RV nicht numerisch 
Im Feld BEITRAG-RV sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

BASV 852  BEITRAG -RV Grundst., ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV ungl. Grundst. 
Im Feld BEITRAG-RV ist die Grundstellung nur zulässig, wenn das 
Feld ZAHLUNG-ZR-BEGINN-RV Grundstellung (Nullen) ist 
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BASV 910  Gesamtlänge BASV falsch 
Für den Datensatz BASV ist nur eine Länge von 399 Zeichen  
zulässig  
 

BASV 920  Datensatz enthält mehr als 9 Fehler, Prüfung abgebrochen 
 
 
 

BASV 922  Datensatz enthält mehr als 9 Hinweise, Prüfung abgebrochen 
 
 
 

BASV v01  KENNUNG ungleich BASV 
Im Feld Kennung des BASV ist nur BASV zulässig 
 
 

BASV v05  VERFAHREN ungleich MOZU 
Im Feld Verfahrensmerkmal ist nur MOZU zulässig 
 
 

BASV v07  VERFAHREN MOZU nur in Verbindung mit KENNUNG BASV zugelassen 
 
 
 

BASV v10  BBNR-ABSENDER unzulässig 
Die BBNR-ABSENDER muss bei Meldungen der BA gleich 76641777 sein 
und bei Meldungen der Kommunen muss es sich um die  
Betriebsnummer einer zugelassenen Kommune handeln 

BASV v15  BBNR-EMPFAENGER ist nicht die zuständige Krankenkasse 
 
 
 

BASV V20  BBNR-EMPFAENGER ist nicht die Rentenversicherung 
Bei Dateien an die Rentenversicherung (Stellen 3 – 5 im VFMM des 
Vorlaufsatzes = TRV) muss die Betriebsnummer 66667777 oder 
90209055 lauten 

BASV V35  FEHLER-KZ ungleich 0 bei Meldungen der BA oder der Kommunen 
 
 
 

BASV v70  BBNR-KK enthält keine Betriebsnummer einer Krankenkasse 
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NCSZ v01  KENNUNG ungleich NCSZ 
Im Feld Kennung des Nachlaufsatzes ist nur NCSZ zugelassen 
 
 

NCSZ v10  VERFAHRENSMERKMAL ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Verfahrensmerkmal muss identisch mit dem Feld  
Verfahrensmerkmal des Vorlaufsatzes sein 
 

NCSZ v20  BBNR-ABSENDER ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Betriebsnummer-Absender muss identisch mit dem Feld  
Betriebsnummer-Absender des Vorlaufsatzes sein 
 

NCSZ v30  BBNR-EMPFAENGER ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Betriebsnummer-Empfänger muss identisch mit dem Feld  
Betriebsnummer-Empfänger des Vorlaufsatzes sein 
 

NCSZ v40  DATUM-ERSTELLUNG ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Datum-Erstellung muss identisch mit dem Feld Datum- 
Erstellung des Vorlaufsatzes sein 
 

NCSZ v45  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

NCSZ v50  LFD-DATEI-NR ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Laufende-Datei-Nummer muss identisch mit dem Feld  
Laufende-Datei-Nummer des Vorlaufsatzes sein 
 

NCSZ v55  LFD-DATEI-NR nicht numerisch 
Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen  
zulässig 
 

NCSZ v60  ANZAHL-SAETZE fehlerhaft 
Die Angabe im Feld Anzahl Datensätze ist fehlerhaft, zulässig  
ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz 
 

NCSZ v65  ANZAHL-SAETZE nicht numerisch 
Im Feld Anzahl Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

NCSZ v70  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig 
 
 

NCSZ v75  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 
 
 

NCSZ v99  Länge NCSZ falsch, Abbruch 
Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig 
 
 

 
 


